
1. 	 Abschluss des Reisevertrags
	 Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Rei-

severtrages verbindlich an. Die Anmeldung erfolgt mündlich, schriftlich, fernmündlich 
oder durch Bildschirmsysteme durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung 
mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragserfüllung bzw. -verpflichtung der An-
melder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Der 
Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Bei oder un-
verzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftli-
che Reisebestätigung übermitteln. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er 
für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Reise-
veranstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Leistung von An- bzw. 
Restzahlung erklärt.

2. 	 Bezahlung
	 Zur Absicherung der Kundengelder hat der Reiseveranstalter eine Insolvenzversiche-

rung bei der „Tour-VERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH“ abgeschlossen. Mit 
Aushändigung des Sicherungsscheins und Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung 
wird eine Anzahlung von 10 % des jeweiligen Reisepreises fällig. Der restliche Rei-
sepreis wird fällig, wenn feststeht, dass die Reise – wie gebucht – durchgeführt wird 
und nicht mehr wegen des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl (vgl. Ziffer 6) 
durch den Reiseveranstalter abgesagt werden kann, die Reiseunterlagen ausgehän-
digt oder dem Reisenden vereinbarungsgemäß zugesandt worden sind. Stornokosten, 
Umbuchungsentgelte und Fremdkosten, die der Reiseveranstalter für den Reisenden 
verauslagt hat, sind sofort zur Zahlung fällig.

3. 	 Leistungen
	 Der Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbe-

schreibung im Programm des Reiseveranstalters, der Leistungsausschreibung für Pa-
ckage-Programme, der Leistungsbeschreibung für Gruppenprogramme, die individu-
ell gefertigt wurden, sowie der Leistungsbeschreibung für Flugreisen-Programme und 
den hierauf jeweils Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Die in den 
Prospekten enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Bezüglich 
der Reiseausschreibung behält sich der Reiseveranstalter in Übereinstimmung mit § 4 
Abs. 2 BGB-InfoVO ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht 
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der Ausschreibungen 
zu erklären, über die der Kunde vor Buchung selbstverständlich informiert wird. Der 
Reiseveranstalter behält sich insbesondere ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss 
eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, 
der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröf-
fentlichung des Prospektes zu erklären. Ebenso behält er sich vor, den Reisepreis vor 
Vertragsschluss anzupassen, wenn die vom Kunden gewünschte oder im Prospekt 
ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach 
Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist. Der Kunde ist vor Buchung auf die 
erklärten Änderungen rechtzeitig hinzuweisen. Jederzeit können vom Prospekt abwei-
chende Vereinbarungen einvernehmlich getroffen werden.

	 Ausgeschriebene Sonder- / Rabattaktionen (z. B. Geburtstags-Bonus) gelten aus-
schließlich für die jeweils gültigen Katalogpreise und sind nicht auf andere veröf-
fentlichte und / oder reduzierte Sonderpreise übertragbar, sofern dies nicht anders 
vereinbart ist oder sich aus der Ausschreibung im Einzelfall etwas anderes ergibt.

4. 	 Leistungs- und Preisänderungen
4.1 	 Leistungsänderungen
	 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten In-

halt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig und nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt werden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Reiseveranstalter ist ver-
pflichtet, den Reisenden über wesentliche Leistungsänderungen oder -abweichungen 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird der Reiseveranstalter dem 
Reisenden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.

4.2. 	 Preisänderungen
	 Der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung 

bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für 
bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der 
für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse wie folgt zu ändern: 

	 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der Veranstalter den Reisepreis nach Maß-
gabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: a) Bei einer auf den Sitzplatz bezoge-
nen Erhöhung kann der Veranstalter vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungs-
mittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag 
für den Einzelplatz kann der Veranstalter vom Reisenden verlangen. Werden die bei 
Vertragsschluss gültigen Abgaben, wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber 

dem Veranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um diesen entsprechenden, antei-
ligen Betrag heraufgesetzt werden. Eine Preiserhöhung durch den Reiseveranstalter 
ist jedoch nur dann zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. Im Fall einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Reisever-
anstalter den Reisenden unverzüglich, spätestens 21 Tage vor Reiseantritt, davon in 
Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei 
Preiserhöhungen des Reisepreises um mehr als 5 % oder im Fall einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, vom Reisever-
trag kostenlos zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die Preiserhö-
hung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu machen.

5. 	 Rücktritt des Reisenden
5.1 	 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Für den 

Rücktrittszeitpunkt ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter ent-
scheidend. Dem Reisenden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

5.2 	 Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise aus Gründen (mit Aus-
nahme von unter Ziffer 7 geregelten Fällen höherer Gewalt) nicht an, die vom Reise-
veranstalter nicht zu vertreten sind, kann der Reiseveranstalter angemessenen Ersatz 
für die getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen verlangen. Bei Be-
rechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistungen zu berücksichtigen. Es bleibt 
dem Reisenden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit 
dem Rücktritt oder Nichtantritt der Reise keine oder geringere Kosten entstanden sind 
als die nachstehend aufgeführten pauschalierten Kosten. Der pauschalierte Anspruch 
auf Rücktrittsgebühren beträgt pro Person: 

	 Standardgebühren
	 bis zum 30.Tag vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises
	 vom 29.– 22.Tag	 30 % des Reisepreises
	 vom 21.– 15.Tag	 40 % des Reisepreises
	 vom 14.– 8.Tag	 55 % des Reisepreises
	 vom 7.– 1.Tag	 75 % des Reisepreises
	 ab dem Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises.
	 Der Reiseveranstalter behält sich vor, im Einzelfall individuell andere Entschädigungs-

sätze, auch mit anderen Fristen, mit seinen Reisenden zu vereinbaren. Werden auf 
Wunsch des Reisenden nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beför-
derungsart vorgenommen, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, ein Umbuchungs-
entgelt von EUR 25,– zu erheben. Umbuchungen nach dem 29. Tag vor Reisebeginn 
sind nur nach vorherigem Rücktritt von der Reise zu den Bedingungen gemäß Ziffer 
5.2 möglich. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen. Dem Reisenden wird dringend der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung empfohlen. Dies ist möglich bei der Versicherung HanseMerkur Reisever-
sicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Tel. (040) 41 19-10 00.

	 Besonderheiten bei kombinierter Flug- und Schiffsreise
	 In Abweichung zu vorgenannten Rücktrittsbedingungen können bei kombinierten 

Flug- und Schiffsreisen andere Stornobedingungen gelten, soweit diese im Reisever-
trag wirksam vereinbart worden sind. Diese veränderten Stornobedingungen bezie-
hen sich dann auf die gebuchte Flugleistung, sofern diese preislich im Reisevertrag 
gesondert ausgewiesen ist. Im übrigen gelten die obigen Rücktrittskosten.

6. 	 Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
6.1 	 Rücktritts- und Kündigungsgründe in der Person des Reisenden
	 Der Reiseveranstalter kann vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder 

nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: (i) wenn der Reisende die Durchfüh-
rung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört, 
(ii) wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-
bung des Vertrages gerechtfertigt ist oder, (iii) wenn nach dem Urteil des Kapitäns der 
Reisende wegen Krankheit oder Gebrechen oder aus einem sonstigen Grund reiseun-
fähig ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis. 
Er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern er-
statteten Beträge. Dem Reisenden bleibt es auch in diesem Fall unbenommen, einen 
geringeren Schaden nachzuweisen.

6.2 	 Mindestteilnehmerzahl
	 Der Reiseveranstalter kann weiterhin bei Nichterreichen einer in der konkreten Reise-

ausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Bestim-
mungen von Reisevertrag zurücktreten:

	 a) Die Mindestteilnehmerzahl wird in der Buchungsbestätigung angegeben oder dort 
auf die entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung Bezug genommen.

	 b) Der Veranstalter ist verpflichtet, dem Reisenden oder dem Gruppenauftraggeber 
als dessen Vertreter gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.

Reisebedingungen für AMBIENTE Kreuzfahrten
AMBIENTE Kreuzfahrten ist ein Produkt der FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH. Diese Reisebedingungen und weitere Hinweise regeln die Rechtsbeziehung 	
zwischen der FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH (nachfolgend „Reiseveranstalter“) und seinen Kunden (nachfolgend auch „Reisende“) für die Teilnahme an 
den AMBIENTE Kreuzfahrten. Sie gelten ergänzend zu den §§ 651 a ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs.



	 c) Ein Rücktritt vom Veranstalter später als vier Wochen vor Reisebeginn ist nicht 
zulässig.

	 d) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwer-
tigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat 
dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Reise gegenüber 
dem Veranstalter geltend zu machen.

7. 	 Obliegenheiten des Kunden
7.1. 	 Mängelanzeige
	 a) Der Reisende und jeder Reiseteilnehmer sind verpflichtet, bei eventuell auftreten-

den Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen alles Zumutbare 
zu unternehmen, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell entste-
henden Schaden gering zu halten oder zu vermeiden. Daraus ergibt sich insbesondere 
die Verpflichtung des Reisenden, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen 
Reiseleitung anzuzeigen. Sollte eine örtliche Reiseleitung nicht existieren oder nicht 
zu erreichen sein, ist die Beanstandung dem Reiseveranstalter (AMBIENTE Kreuzfahr-
ten, Stresemannstraße 30, 10963 Berlin, Tel. 0 30 / 255 94 652, Fax 0 30 / 255 94 699) 
durch Telefon, Telegramm oder Telefax zur Kenntnis zu bringen, damit geeignete Maß-
nahmen ergriffen werden können, die Beanstandungen zu überprüfen und ggf. für 
Abhilfe zu sorgen. Die Reiseleitung hat nicht die Befugnis, Ansprüche anzuerkennen 
und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Unterlässt es der Reisende schuld-
haft, einen Mangel anzuzeigen, so ist der Anspruch auf Minderung ausgeschlossen. 

	 b) Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich den Beförderungs-
unternehmen anzuzeigen. Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer 
schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht Gefahr eines Anspruchs-
verlustes.

	 c) Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbesondere 
ist es dem Reisenden nicht gestattet, Waffen und andere gefährliche Gegenstände 
oder nach den jeweils anwendbaren Vorschriften unzulässige Rauschmittel an Bord 
zu nehmen. Gepäck, das insofern verbotene Gegenstände enthält, kann von der (Wei-
ter-) Beförderung ausgeschlossen werden.

7.2. 	 Kündigung
	 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Rei-

sende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigen Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, 
wenn der Veranstalter, bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung) eine ihnen vom Reisen-
den bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. 
Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom 
Veranstalter oder seinen Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.

8. 	 Beschränkung der Haftung
8.1 	 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 

sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, (i) soweit ein Schaden des Reisen-
den weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder (ii) soweit der 
Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

8.2 	 Für alle Schadensersatzansprüche des Reisenden gegen den Reiseveranstalter aus 
unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haf-
tet der Reiseveranstalter bei Schäden, die nicht Personenschäden sind, bis zu einer 
Höhe des dreifachen Reisepreises je Reiseteilnehmer und Reise. Den Reisenden wird 
in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und 
Reisegepäckversicherung empfohlen. 

8.3 	 Die Haftung des Reiseveranstalters ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit auf-
grund Internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften oder Verordnungen, die auf den Reiseveranstalter oder die von einem 
Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind und dessen bzw. die 
Haftung des Reiseveranstalters danach ausgeschlossen oder beschränkt ist.

8.4 	 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschä-
den im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. Ausflüge, Exkursionen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Ziel-
ort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung 
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Be-
standteil der Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. Der Reiseveranstalter haftet 
jedoch (i) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, die Zwischenbeförderung wäh-
rend der Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten; (ii) wenn und in-
soweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten des Reiseveranstalters ursächlich geworden ist.

8.5 	 Die Leistungen des Schiffsarztes sind nicht Bestandteil des Reisevertrages. Der Patient 
schließt in jedem Fall einen separaten Behandlungsvertrag mit dem Bordarzt ab. Die 
medizinische Versorgung an Bord ist kostenpflichtig. Der Schiffsarzt ist kein Erfül-
lungsgehilfe des Reiseveranstalters und für Behandlungsfehler wird nicht gehaftet. 
Den Reisenden wird empfohlen eine Versicherung zur Deckung ärztlicher Behandlung 
und Rückführung abzuschließen.

9.	 Selbstbehalt bei bestimmten Schadensereignissen
	 Für während der Beförderung mit dem Schiff eintretende Verluste oder Beschädigun-

gen von Gepäckstücken wird im Hinblick auf die Haftung als Beförderer gemäß Art. 
6 Absatz 4 der Anlage zu § 664 des Handelsgesetzbuchs ein Selbstbehalt in Höhe 
von EUR 30,67 je Reisenden vereinbart. Der Selbstbehalt gilt dann nicht, wenn der 

Schaden von dem Beförderer oder einem seiner Bediensteten oder Beauftragten in 
Ausübung ihrer Verrichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. 
§ 651h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

10.	 Beschränkung der Haftung des ausführenden Beförderers 
	 Die in diesen Reisebedingungen vereinbarten Haftungsbeschränkungen gelten – so-

weit gesetzlich zulässig – auch gegenüber derjenigen Person, welche die Beförderung 
tatsächlich durchführt.

11. 	 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen
11.1 	Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise 

angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
sowie deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Angehörige an-
derer Staaten können sich beispielsweise an das für sie zuständige Konsulat wenden.

11.2 	Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang not-
wendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn er mit der Besor-
gung beauftragt wurde, es sei denn, der Reiseveranstalter hat die Verzögerung zu 
vertreten.

11.3 	Der Reisende ist für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumen-
te und die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften 
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, 
die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften resultieren, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des 
Reiseveranstalters bedingt sind.

12. 	 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
12.1 	Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-

halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der 
Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber 
dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend / vorstehend angegebenen Anschrift er-
folgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch 
nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei 
Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen. Diese sind binnen 7 Tagen 
bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, zu 
melden.

12.2 	Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis 651f des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
ausgenommen solcher wegen Körper- und Gesundheitsschäden, verjähren in einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrage nach enden 
sollte. Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Ver-
jährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. Alle anderen Ansprüche unterliegen der gesetzlichen Verjährung.

13. 	 Informationen über die Identität des ausführenden  
Luftfahrtunternehmens

13.1 	Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausfüh-
renden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über 
die Identität der ausführenden Fluggesellschaft bei der Buchung zu informieren.

13.2 	Steht das ausführende Luftfahrtunternehmen zum Zeitpunkt der Buchung noch nicht 
fest, so wird der Reiseveranstalter dem Kunden die Fluggesellschaft nennen, die aller 
Wahrscheinlichkeit den Flug durchführen wird. Tritt dann doch ein Wechsel der dem 
Kunden benannten ausführenden Fluggesellschaft ein, so wird der Reiseveranstalter 
den Kunden darüber unverzüglich informieren.

13.3 	Die Black List ist auf folgender Internetseite abrufbar: http://ec.europa.eu/transport/
air-ban/list_de.htm.

14. 	 Ärztliche Leistungen
	 Die Leistungen des Schiffarztes sind nicht Bestandteil des Reisevertrages. Seine Leis-

tungen werden gemäß der jeweiligen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerech-
net.

15. 	 Allgemeines
15.1	 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
15.2 	Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen 

des Reiseveranstalters gegen den Kunden oder einen sonstigen Reiseteilnehmer ist 
der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei denn, die Klage richtet sich gegen 
Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen 
Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. 

15.3 	Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet 
ausschließlich deutsches materielles Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesam-
te Rechtsverhältnis.

Stand: Juli 2011
Veranstalter 
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